
Hinweis: Aufgrund der im Rahmen der Heimtücke dargelegten Grundsätze kann sich hier auch kürzer
gefasst werden; wichtig ist jedoch, mit dem Wortlaut des Mordmerkmals zu arbeiten.

(c) Zwischenergebnis. T handelt somit ohne Verdeckungsabsicht.

(2) Sonstige niedrige Beweggründe. T könnte mit sonstigen niedrigen Beweggründen
gem. § 211 II Fallgruppe 1 StGB gehandelt haben.

Hierunter zu verstehen sind solche Motive, die nach allgemeiner sittlicher Bewertung auf
tiefster Stufe stehen und deshalb besonders verachtenswert sind (BGHSt 2, 60 (63) = BeckRS
1951, 31195477). Beweggrund für die Tötung der L war die Befürchtung der T, L würde die
Strafverfolgungsbehörden zur Ermittlung auffordern bzw. entsprechend nerven. Diese Moti-
vation der L stellt eine besonders verwerfliche Zielsetzung dar, die ihrerseits auf niedriger
Gesinnung beruht. Mithin liegt ein sog. verdeckungsnahes Motiv vor, welches einen sonstigen
niedrigen Beweggrund darstellt.

bb) Zwischenergebnis. Das subjektive Mordmerkmal der sonstigen niedrigen Beweggrün-
det liegt vor.

II. Rechtswidrigkeit und Schuld

T handelte rechtswidrig und schuldhaft.

III. Ergebnis

T hat sich gem. §§ 212, 211 StGB strafbar gemacht.

B. §§ 223, 224 I NR. 2 ALT. 2 STGB

Der von T als Schlagwerkzeug verwendete Feuerlöscher ist nach seiner Beschaffenheit und der
konkreten Art der Verwendung dazu geeignet, erhebliche Verletzungen herbeizuführen und
fungiert somit als gefährliches Werkzeug iSd § 224 I Nr. 2 Alt. 2 StGB. Indem T auf O mit
einem Feuerlöscher einschlägt, macht sich T somit gem. §§ 223, 224 I Nr. 2 Alt. 2 StGB strafbar.

C. ERGEBNIS

T hat sich gem. §§ 212, 211 StGB strafbar gemacht. Die §§ 223, 224 StGB treten dahinter
subsidiär zurück.

GESAMTERGEBNIS

T hat sich gem. § 267 I Var. 2, 3; §§ 223, 22, 23, 227 StGB sowie §§ 212, 211 StGB strafbar
gemacht. Die Straftaten stehen zueinander gem. § 53 StGB in Tatmehrheit.

ÜBUNGSBLÄTTER STUDIUM · BASICS KLAUSUR STRAFRECHT · „HEIMWEG NACH DEM STAMMTISCH“

Wiss. Mit. Maximilian Schach, München*

„Heimweg nach dem Stammtisch“

Straßenverkehrsdelikte
Fortgeschrittene
120 Minuten
Gesetzestexte: StGB, StPO

& SACHVERHALT

Sepp (S) sagt die bayerische Braukunst sehr zu, staatliche Regeln dagegen weniger. Als er
eines Abends nach einem feuchtfröhlichen Stammtisch seines Kegelvereins vor die Türe des
Wirtshauses tritt, möchte er deshalb mit seinem erst kürzlich erworbenen, leistungsstarken
BMW (Wert: 95.000 EUR) nach Hause fahren. Trotz einer BAK von 1,2 Promille entriegelt
er die Türe seines Fahrzeugs, setzt sich auf den Fahrersitz und startet den Motor. Er bleibt

* Der Verfasser ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht und
Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und das Recht der Digitalisierung an der Ludwig-Maximilians-Universität München
(Prof. Dr. Mark A. Zöller). Diese Klausur wurde als dritte Klausur in der Übung für Fortgeschrittene im Strafrecht an der
Ludwig-Maximilians-Universität im Sommersemester 2023 gestellt und für die Veröffentlichung nochmals überarbeitet. Bei
einem Durchschnitt von 5,48 Punkten betrug die Durchfallquote 26,9 %.
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aber zunächst noch auf dem Parkplatz stehen, den Automatikwählhebel lässt er dabei auf „P“
(Parkmodus). In diesem Moment klopft Dorina (D) an das Autofenster und bietet ihm an,
ihn angesichts seiner Alkoholisierung nach Hause zu fahren. Sie selbst hatte den ganzen
Abend nur „Erdinger alkoholfrei“ getrunken. S sieht ein, dass dies wohl die bessere Option
ist und nimmt das Angebot an. Er nimmt also auf dem Beifahrersitz seines BMW Platz,
während D sich hinter das Steuer setzt.

Als die beiden auf einer leeren Straße ankommen, möchte S die Power seines bayerischen
Prachtstücks unter Beweis stellen und gibt D die Anweisung, doch einmal so richtig „die Sau
rauszulassen“, schließlich seien Verkehrsregeln ohnehin nur unverbindliche Vorschläge und
die Gefahr für andere gut für den Nervenkitzel. Das lässt sich D nicht zweimal sagen, denn
sie wollte schon lange einmal testen, was der BMW von S „unter der Haube hat“. Sie
beschleunigt den Wagen stark, wobei sie davon überzeugt ist, eine so gute Fahrerin zu sein,
dass die Möglichkeit der Gefährdung anderer Personen oder Sachen auch bei dieser Fahrweise
ausgeschlossen ist. Ein paar Straßen weiter fährt D deshalb bei erlaubten 50 km/h mit
110 km/h und überfährt an einer Kreuzung mit dieser Geschwindigkeit bewusst ein Stopp-
schild, wobei sie einen Pkw der Marke Fiat (Wert: 7.000 EUR) übersieht, der auf der Vor-
fahrtsstraße gerade die Kreuzung quert. Friedhelm (F), der Fahrer und Eigentümer des Fiats,
kann durch seine besondere Aufmerksamkeit eine Gefahrenbremsung einleiten und so mit
viel Glück gerade noch so eine katastrophale Kollision verhindern. Dennoch streift der BMW
den Fiat leicht, sodass an beiden Fahrzeugen ein kleiner Schaden von je 200 EUR entsteht. D,
S und F bleiben unverletzt. Bei der ausgebliebenen Kollision wäre beim BMW und Fiat
hingegen ein Totalschaden entstanden und F mit inneren Verletzungen ins Krankenhaus
eingeliefert worden. Eine Verletzung der Insassen des nagelneuen BMW mit seiner hervor-
ragenden Sicherheitsausstattung wäre hingegen auch bei der verhinderten Kollision von vorn-
herein ausgeschlossen gewesen. Hätte D am Stoppschild gehalten, hätte sie den Fiat recht-
zeitig gesehen.

D steigt schockiert aus dem Auto aus und läuft um die Szenerie herum, nimmt dabei den
Streifschaden an den Autos aber nicht wahr und geht deshalb davon aus, dass alles noch
einmal gut gegangen sei. Dennoch bekommt sie nun Angst davor, F könnte die Polizei rufen
und möchte den Ort des Geschehens schnellstmöglich verlassen, weshalb sie sich wieder
hinter das Steuer setzt. Auch S, der den Schaden zwar sofort sieht, aber D erst einige Tage
später darüber informiert, steigt wieder ins Auto. D gibt Gas, und der BMW braust davon.
Weil alles so schnell ging, hatte der schockierte F nicht einmal die Möglichkeit, sich das
Kennzeichen des BMW zu notieren. Auch nachträglich melden sich D und S weder bei F
noch bei der Polizei.

Wie haben sich die Beteiligten nach dem StGB strafbar gemacht?

Bearbeitungshinweis: Die §§ 212, 211 StGB sowie § 315d StGB sind nicht zu prüfen. Ein Stoppschild
gebietet dem Fahrzeugführer zu halten und Vorfahrt zu gewähren.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES S NACH § 316 I STGB DURCH ANLASSEN DES MOTORS

S könnte sich nach § 316 I StGB strafbar gemacht haben, indem er den Motor anließ.

Dazu müsste er trotz Fahruntüchtigkeit ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr geführt
haben. Das Führen ist das Inbewegungsetzen oder Lenken eines Fahrzeugs unter Verwen-
dung seiner dafür vorgesehenen technischen Einrichtungen (BGHSt 35, 390 (393) = NJW
1989, 723 (724); Zöller/Mavany, Strafrecht Besonderer Teil II, 2. Aufl. 2020, Rn. 1232). Hier
hat der S aber lediglich auf dem Fahrersitz Platz genommen und den Motor gestartet,
während sich die Automatik noch in „P“, also das Auto noch im Parkmodus befand. Er hat
das Fahrzeug weder in Bewegung gesetzt noch gelenkt. Durch das bloße Starten des Motors
ergibt sich noch keine erhöhte abstrakte Gefahr für den allgemeinen Straßenverkehr, sodass
das bloße Starten des Motors für ein Führen noch nicht genügt (BGHSt 35, 390 (394) = NJW
1989, 723 (724); Zöller/Mavany StrafR BT II, 2. Aufl. 2020, Rn. 1233).

S hat sich also nicht nach § 316 I StGB strafbar gemacht.

Hinweis: Der Versuch ist hier nicht strafbar (§§ 23 I, 12 II StGB). Ein Versuch der Gefährdung des
Straßenverkehrs (§§ 315c I Nr. 1 lit. a, II, 22, 23 I StGB) liegt eher fern. Es fehlt schon der Tatentschluss
hinsichtlich der Gefährdung.

Führen eines Fahrzeugs
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